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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

Vollwaschmittel 30°C, 40°C, 60°C, 95°C 

                                            Milwa 90  Vollwaschmittel 
Inhaltsstoffe:              < 5% nichtionische Tenside,  

                              5 – 15% anionische Tenside, Phosphate, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis 
Weitere Inhaltsstoffe:          Enzyme, opt. Aufheller, Parfümöl 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 
Reizend 

• Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfah-
rens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der 
letztgültigen Fassung. 

 

 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 

• Lagerung: Die behördlichen Vorschriften zur Lagerung von wassergefährli-
chen Stoffen sind zu beachten. 

• Handhabung: Staubbildung vermeiden. Stäube nicht einatmen. Berührung 
mit den Augen und der Haut vermeiden. Während der Arbeit nicht essen, 
trinken oder rauchen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.  

• Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Gegebe-
nenfalls Handschuhe und Brille tragen. 

 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL 

 

• Nach Verschütten/Auslaufen: Mechanisch aufnehmen (aufkehren), dabei 
Staubbildung vermeiden, und ordnungsgemäß innerbetrieblich entsorgen. 
Reste mit viel Wasser wegspülen.  

• Im Brandfall: Schutzausrüstung tragen. Löschmaßnahmen auf den Umge-
bungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht. 

• Fluchtweg: ................................................................... 

• Unfalltelefon: ................................................................ 

•  

 

ERSTE HILFE 

 

 Notruf 110 

• Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen, gut nachspülen. Ggf. Arzt hinzuziehen. 

• Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mind. 10 Minuten unter fließendem Wasser 
ausspülen. Arzt konsultieren. 

• Nach Verschlucken: Mund mit viel Wasser ausspülen. Reichlich Wasser nachtrinken las-
sen. Sofort Arzt hinzuziehen. Wenn möglich, Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 

• Nach Kleidungskontakt: Beschmutzte Kleidung wechseln.  

• Ersthelfer:............................................................................ 

•  

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

 

• Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

 


